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Curaviva setzt sich ein fiir vergleichbare Leistungserfassungs-Modelle

Einfluss nehmen
auf die NFA-Gesetze

W Stefan Sutter, Leiter Fachbereich Erwachsene Behinderte Curaviva

Am 28. November 2004 wurde mit
dem Ja zur NFA-Vorlage die Kantonali-
sierung wichtiger Bereiche der sozialen
Sicherheit beschlossen: Ab 2008 liegt
die Verantwortung fiir die Finanzie-
rung von Institutionen fiir Menschen
mit einer Behinderung und die
Schulung von behinderten Kindern bei
den Kantonen.

Mit dem Bundesgesetz tiber die
Institutionen zur sozialen Eingliede-
rung invalider Personen (ISEG) will
der Bund sicherstellen, dass jede
behinderte Person «in angemessener
Weise» betreut wird. Die Schulung von
handicapierten Kindern geht ganz in
die kantonale Kompetenz tiber.
Ebenfalls wird die Verantwortung fiir
die Finanzierung der Erganzungsleis-
tungen vermehrt den Kantonen tiber-
tragen (Anpassung ELG). Die Ver-
nehmlassungsfrist fiir diese Neuerun-
gen lauft am 15.2.2005 ab. Diese
Gesetze sind zu beftiirworten, nicht
zuletzt weil die Interessenvertreter aus
dem Sozialbereich sich fiir die Bertick-
sichtigung ihrer Anliegen eingesetzt
haben. Es ist zu hoffen, dass die vor-
gesehenen Gesetze nicht im Parlament
verwissert werden. Einige Punkte be-
diirfen aus Sicht von Curaviva aller-

dings der Korrektur und Ergédnzung:

1. Die Betreuung von Menschen mit
einer Behinderung in Institutionen
ausserhalb des Wohnortkantones
darf nicht zusitzlich eingeschrankt
werden (ISEG Art. 6., Abs. 2).

2. Die Integration von handicapierten

Menschen in den Arbeitsprozess in

geschiitzten Werkstdtten muss
weiterhin maoglich sein, wozu die
bewihrten Arbeitsvertrige notwen-
dig sind (ISEG Art. 6, Schlussbericht
EFD, Seite 128).

3. Die «kantonalen Konzepte» miissen
verbindlich sein (ISEG Art. 7, ent-
sprechende Formulierungen fehlen).

4. Der umfassende Rechtsanspruch auf
Subventionen fiir betroffene Perso-
nen und Institutionen muss klar
definiert sein (ISEG Art. 8, entspre-
chende Formulierungen fehlen)

5. Der Anspruch auf den Teuerungs-
ausgleich auf den Erganzungsleis-
tungen muss verbindlich sein, denn
die EL ist ftr Personen mit tiefem
Einkommen Teil der Existenzsiche-
rung (ELG, Art 19).

6. Der «Ansatz fiir den Vermogensver-
zehr» muss fiir EL-Beziiger, die in
einer Institution wohnen, und sol-
chen, die privat leben, gleich bleiben
(ELG Art. 11, Abs. 1¢).

Dazu ist eine Sprachregelung, die Ver-
gleichbares mit Vergleichbarem misst,
Voraussetzung. Die Leistungserfassung
und die damit verbundenen Qualitits-

management- sowie Benchmarking-

Systeme gewinnen mit der NFA eine
neue Bedeutung. Curaviva sammelt
deshalb konkrete Erfahrungen im Be-
reich Leistungserfassung aus den Kan-
tonen, um diese auszuwerten, in Richt-
linien zu fassen (welche Leistungen
werden erfasst?) und eine moglichst
einfache Methodik vorzuschlagen (wie
werden die Leistungen erfasst?). Damit
werden die Voraussetzungen geschaf-
fen, die gesetzlichen Anspriiche auf
Leistungen zu belegen und zu beziffern.
Dass dies im ganzen Land aufgrund
vergleichbarer Leistungen geschehen
muss, ist unbestritten, denn das Bundes-
gericht bleibt die letzte Instanz: Bundes-
verfassung Art. 112b: «Ziele, Grund-
satze und Kriterien der Eingliederung
werden den Kantonen vom Bundesge-
setzgeber vorgeschrieben.»

Gesetzliche Anspriiche selber sind
damit noch nicht definiert. Die verbind-
liche Ausgestaltung der NFA-Gesetze
(Verordnungen, Ausfithrungsbestim-
mungen) steht noch bevor. Curaviva
setzt sich ein fur gerechte und praktika-
ble Gesetze, wo immer moglich mit
eigenen Projekten. Leistungen und
gesetzlicher Anspruch darauf bilden
zwei Seiten derselben Medaille. |

Am 1. April 2005 fiihrt CURAVIVA die Impulstagung «Benchmarking
Nutzen oder Geissel?» durch. Sie findet statt im Conference Center
Ziirich Airport von 9.15 bis 16.45 Uhr. Das Benchmarking erreicht durch die
NFA eine neue Bedeutung. Erforderlich sind gemeinsame Instrumente zur
Leistungserfassung. Ein modernes Benchmarking bietet dazu die notwen-
digen Instrumente. Informationen: www.curaviva.ch




	Curaviva setzt sich ein für vergleichbare Leistungserfassungs-Modelle : Einfluss nehmen auf die NFA-Gesetze

